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Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  

Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  

Ihr Antrag vom 29.07.2021 
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mit Antrag vom 29.07.2021 beantragten Sie weitere Erläuterungen zum Zeitpunkt einer 

mündlichen Unterrichtung zur Entscheidung über die Auslandsdienstreise von Herrn 

Parlamentarischen Staatssekretär Bareiß nach Aserbaidschan am 30./31.01.2019 und 

die Übermittlung des entsprechenden Besuchsprogramms. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung: 

1. Die beantragten amtlichen Informationen werden Ihnen erteilt. 

2. Der Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 
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Seite 2 von 2 Begründung: 

1. Gemäß § 1 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) haben Sie einen Anspruch auf 

die begehrten Informationen. Wie bereits im Bescheid vom 16. Juni 2021 mitgeteilt, 

wurden Termin und Votum zur Reise nach Aserbaidschan ausschließlich mündlich an 

das Büro des Parlamentarischen Staatssekretärs Bareiß übermittelt. Schriftliche 

Unterlagen liegen dazu nicht vor. Das genaue Datum der Unterrichtung kann nicht mehr 

nachvollzogen werden; die organisatorischen Reisevorbereitungen erfolgten jedoch ab 

dem 14.12.2018.   

Das mit Ihrem Einverständnis geschwärzte Reiseprogramm erhalten Sie in der Anlage. 

Es ist als „Entwurf“ bezeichnet, da das endgültige Programm üblicherweise durch die 

deutsche Botschaft bei der Ankunft im Reiseland ausgehändigt und ggf. tagesaktuell 

angepasst wird. 

 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 IFG. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz in Berlin und Bonn erhoben 

werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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